
! 34 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

26. 6,. 1962 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom· 1962, niit I Religionsgesellschaft angehören, der Relrgions-
dem das Re~gions,!nterri~t~gesetz ab~eän- unterricht ihres ~ekenntni~ses als .~reigegen.sta~d 
dert und erganzt wird (Rehglonsunterrtchts-l ohne vermerk .. 1m ZeugnIS zu fuhren. EIn 1m 

gesetz-Novelle 19(2). Zeitp.unkte des Inkrafttretens' dies·es Bundes-
. ges.etzes. bestehender, darüber hinausgehender 

Der Nationalrat hat beschlossen: . Zustand in einzelnen Bundesländern' oder an 
ein,zelnen Schulen bleibt unberührt." 

Artikel I. 

Das Bundesgesetz vom 13. Juli 1949'l BGBl. 
Nr. 190, betreffend den Religionsunterricht in 
der Schule (Religionsunterrichtsgesetz), in der 
Fassung des Bundesgesetzes vom 10. Juli 1957, 
BGBl. Nr. 185 (Reiigionsunterrichtsgesetz
Noyelle 1957), wird - soweit es sich nicht auf 
land~ und forstwirts·chaftliche Schulen bezieht -
abgeändert 1l,nd erlgänzt wie folgt: 

1. § 1 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 1. (1) Für alle Schüler, die einer gesetzlich 
anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft 
angehören, ist der Religionsunterricht ihres Be
kenntnisses Pflichtgegenstand an den öffentlichen 
und den mit dem öffentlj,chkeitsrecht ausge
statteten· 

a) Volks-, Haupt- und Sonderschulen, 
b) po~ytechnischen Lehrgängen, 
c) allgemeinbildenden höheren Schulen, 
d) berufsbildenden mittleren und: höheren 

Schuten, mit Ausnahme der land- und 
forstwirtschaftlimen $dlulen, 

e) gewerblichen und' kaufmänni·schen Berufs
sdlulen in den Bundesländern Tirol und 
V orarlberg, ' 

f) Anstalten der Lehrer- und der Erz~eher
bildung, wobei an den Pädagogischen Aka~ 
demien an d~e Stelle des Religionsunter
richtes der Unterricht in ReligionSpäd
agogik tritt und in den folgenden Bestim
mungen unter Religionsunterricht auch 
Reli:gionspädagogik zu verstehen ist." 

2. Dem §, 1 wird ein Abs. 3 angefügt, der zu 
lauten hat: . 

,,(3;) An den öffentlichen und den mit dem 
Offentli:chkeits·recht ausgestatteten gewerblichen 
und kaufm.ännischen Berufsschulen, soweit sie 
nicht unter Abs. t lit. e fallen, 1St für arle SchlÜler, 
die einer gesetzlich anerkannten Kirche oder 

3. Der zwei~e Satz des § 2 Abs. t hat zu lauten: 

"Dem ßund steht j,edoch das Recht zu, durm 
seine Schulaufsichtsor.gane den Re1i:gionsunter
richt in organisatorischer und schuklisziplinärer 
Hinsicht zu beaufsichtigen." . 

4. § 2 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Lehrpläne für den Religionsunterricht 
werden hinsichtli·ch des Lehrstoffes und seiner 
Aufteilun.g auf die einzelnen Schulstufen von 
der betreffenden gesetzlieh anerkannten Kirche 
oder Religionsgesdlschaft im Rahmen der staat
lich festgesetzten Wochenstundenanzahl für den 
Religionsunterricht erlassen und vom zuständigen 
Bundesministerium kundgema,cht. Den gesetzlich 
anerkannten Kirchen und ReligionsgeseUschaften 
ist vor der Festsetzung und vor jeder' Anderung 
der W ochlenstundenanzahl für den Religions
unierrimt Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben." 

5. § 2 Albs. 3 hat zu laut~n: 
.,(3) Für den Religion!lunterricht dürf·en nur 

Lehl'bücher und Lehrmittel verwendet werden, 
die die staatsbürgerliche Erziehung nicht nach
teilig beeinflussen." 

6. Nach § 2 werden folgende§§ 2 a und 2 b 
eingeiügt: 

,,§ 2 3." (1) Die Teilnahme an den von den ge
setzlilch anerkannten Kirehen und Religions
gesellschaften zu besonderen Anlässen des schuli
sehen oder staatlichen Lebens, insbesondere zu 
Beginn und am Ende des Schuljahres abgehaltenen 
Schüler,gottesdiensten sowie die Teilnahme· an 
sonstigen religiösen übungen oder Veranstal
tun gen ist den Lehrern und Schülern freigestent. 

(2) Den Schülern ist zur Teilnahme an den im 
Abs. 1 genannten Schülergottesdiensten und son
stigen religiösen übungen oder Veranstaltungen 
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die Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht 
im bisherigen Ausmaß zu erteilen. 

§ 2 b. (I) An den unter §. 1 Abs. l' fallenden 
Schulen, an denen die Mehrzahl der Schüler ernem 
christlichen Religionsbekenntnis angehört, ist in 
allen Klassenräumen vom Schulerhalter ein 
Kreuz an,zuhringen. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt hinsichtlich 
jener Schularten, bezügli.ch deren Erhaltung dem 
Bund die Grundsatzgesetzgebung und' den Län
dern die Ausführungsgesetzgebung zukommt, 
als Grundsatzbestimmung." 

7. In der Einleitung des § 3 Abs. 1 sind nach 
dem Worte "Pfli:chtgegenstand" die Worte "oder 
Freigegenstand"einzufügen. 

8. Im § 3 Abs. 1 lit. ahaben aie Worte."ge
mäß § 2 des Lehrerdienstrechts-Kompetenz
gesetzes, BGBL Nr. 8811948," ~u entfallen. 

9. § 3 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) AI1e Religionslehrer unterstehen hinsicht
lich der Vermittlung des Lehrgutes des Religions
unterrichtes den Vors,chriften des Lehrplanes und 
den kirchlichen (religionsgeseUschaftlichen) Vor~ 
schriften und Anol'dnungen; im übrigen unter
stehen sie in der Ausübung ihrer Lehrtätigkeit 
den aHgemeinen staatlichen schulrech.tlilchen Vor-
schriften." . 

10.§ 3 Abs. 4 entfällt. 

11. § 6 Abs. 2 entfällt; der bisherige Abs. 3 
des § 6 erhält die Bezeichnung Abs. 2. 

12. § 7 a erhält die Bezeichnung § 7. c; als 
§§ 7. a und 7. b sind einzufügen: 

,,§ 7 a. (1) Nehmen am Religionsunterricht 
eines 'Bekenntnisses weniger als die Hälfte der 
SChüler einer Klasse teil, so können die Schüler 
dieses' Bekenntnisses mit Schülern desselben Be
kenntnisses von anderen Klassen oder Schulen .zu 
Religionsunterrichtsgruppen zusammengezogen 
werden, soweit dies vom Standpunkt der Sehul
organisation und des Religionsunterrichtes ver
tretbar ist. 

(2) Nehmen am Religionsunterricht ej,nes Be
kenntniss·es in einer Klasse weniger als 10 Schüler 
teil, die zugleich weniger als die Hälfte der 
Schüler dieser Klasse, sind, oder nehmen am 
Religionsunterricht in einer Religionsunterrichts
gruppe weniger als 10 Schüler teiL, die in ihren 
Klassen jeweils weniger als die Hälfte der Schüler 
jeder einzelnen Klasse sind, so vermindert sich 
die festgesetzte W och enstundenanzahl für den 
Religionsunterricht (§ 2 Abs. 2), sofern sie 
mehr als eine Stunde beträgt, auf die Hälfte, 
mindestens jedoch auf eine Wochenstunde; diese 
Verminderung tritt nicht ein, wenn der Lehrer
personalaufwand für die Erteilung des Religions
unterrichtes hinsichtlich der Differenz auf das 
volle Wochenstundenausma.ß von .der betreffen
den gesetzlich anerkannten Kirche oder Reli
gionsgesel:Is.chaft getragen wird. 

(3) 'Ein Religionsunterricht für weniger als 
fünf Schüler einer Klasse, d.ie zugleich :weniger 
als die PIäl,fte der Schüler dieser Klasse sind, 
sowie ein Religionsunterricht . für weniger als 
fünf Schüler ((in er Religionsunterrichtsgruppe, 
die in ihl'en Klassen jew,eils weniger als die Hälfte 
der Schüler jeder einzelnen Klasse sind, ist im 
vollen oder in dem im Abs. 2 angeführten ver
minderten Wochenstundenausmaß nur dann zu 
erteilen, wenn die betreffende gesetzlich aner
kannte Kirche oder Religionsgesellschaft den 
Lehrerpersonalaufwand hiefür trägt. 

§ 7. b. (1) Als Religionslehrer an den unter § 1 
faHenden mit dem Off.entlichkeitsrecht ausge
statteten und sonstigen privaten Schulen dürfen 
nur Personen verwendet werden, die von der 
zuständigen kirchlichen (religionsgesellschaft
lichen) B,ehörde als hiezu befähigt und ermäch
tigt erklärt sind. Wird einem solchen Religions
lehrer die ihm erteilte ErmäChtigung von der 
zuständi,gen kirchlichen (religions gesellschaft
li,chen) Behörde entzogen, so darf ~r für die Er
teilung des Religionrunterrichtes nicht mehr ver
wendet werden. 

(2) Auf die im Abs. 1 genannten Religions
lehrer finden die Bestimmung des § 3 Abs. 3 
sowie sinngemäß die Bestimmungen des §' 4 
Abs. 4 und 5 Anwendung; ferner finden auf die 
im .Nbs. 1 genannten Schulen die Bestimmungen 
des § 7. a .sinngemäß Anwendung." 

13. Im § 7 c hat jeweils an die Stelle des Wor
tes "Religionsins.pektor" (in Einzahl oder Mehr
zahl) der Ausdruck "Fachinspektor für den 
Reli.gionsunterricht" (in Einzahl oder Mehrzahl) 
zu treten. 

14. § 9 Abs. 2 entfällt. 

Artikel H. 

Solange öffentliche oder mit dem öffentlich
keitsrecht ausgestattete hauswirtschaftliche Be
rufsschulen bestehen, ist für alle Schüler dieser 
Schulen, die' einer gesetzlich anerkannten KirdIe 
oder Relig!ionsgesellschaft angehören, der .Reli
gionsunterricht ihreS' Bekenntnisses Pflichtgegen
stand. Die Bestimmungen des Religionsunter
richtsgesetzes in der Fassung der Religionsunter
richtsgesetz-Novelle 1957 und in der Fassung des 
Artikels I dieses Bundesgesetzes finden hiebei 
sinngemäß Anwendung. 

Artikel m. 
(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweIt 1m Abs. 2 

nicht anderes bestimmt ist, am 1. September 1962 
in Kraft. . 

(2) Gegenüber den Ländern tritt dieses Bundes
gesetz für die Ausführungsgesetzgebungzu §2 b 
des Religionsunterrichtsgesetzes in der Fassung 
des Artikels I dieses Bundesgesetzes, soweit diese 
Bestimmung als Grundsatzbestimmung gilt, mit 
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dem Tage der Kundmachung in Kraft. Die Aus
führungs gesetze der Länder sind innerhalb von 
sechs Monaten, vom T:l!ge der Kundmachung 
dieses Bundesgesetz,es an gerechnet, zu erlassen. 

Artikel IV. 
(Verfassungsbestimmung) 

Das Bundesgesetz vom 13: Juli 1949, BGBl. 
Nr. 190, betreffend den Religionsunterricht in 
der Schule (Religionsunterrichtsgesetz), in der 
Fassung des Bundesgesetzes vom 10. Juli 1957, 
BGBl. Nr. 185 (Religionsunterrich,tsgesetz
Novelle 1957), und in der Fassung des Artikels I 
dieses Bundesgesetzes kann vom Nationalrat nur 

3 

in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Mitglieder und' mit einer Mehrhe~t von zwei 
Dritteln der abgegebenen' Stimmen ergänzt, ab
geändert oder aufgehoben werden. 

Artikel V. _ 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, 
soweit sie in den Wirkungsbereich des Bundes 
fällt, sowie mit der Wahrnehmung der Rechte 
des Bundes gemäß Artikel 14 Abs. 8 des Bundes
Verfassungsgeserzes in der Fassung von 1929 und 
in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes 
vom ............ 1962, BGBl. Nr ....... , ist 
das Bundesministerium für Unterricht betraut. 

Er1äut~rnde Bemerkungen 

Das Religionsunterrichtsge!>etz vom Jahre 1949 
sieht den Religionsunterricht als Pflichtgegenstand 
an den allgemeinbildenden Schulen und im 
übrigen nur an jenen berufsbildenden Schulen 
vor; an denen er schon im Jahre 1933 pflicht
gegenstand war. Daran hat auch die Religions
unterrichtsgesetz-NoVle11e 1957 nichts geändert, 
die nur eine Neuregelung der dienstrechtlichen 
Stellung der Religionslehrer und der Religions
inspektoren zum Gegenstande hatte. 

Die gesetzlich anerkannten Kirchen haben 
nun schon seit langem die Forderung erhoben, 
den Religionsunnerricht an allen berufsbildenden 
Schulen vorzusehen. Dieser' Forderung kann die 
Berechtigung im Hinblick darauf, daß der 
Religionsunterricht 'einen wichtigen Erziehungs
faktor für alle im Entwicklungsalter stehenden 
Schüler darstellt, nicht abgesprochen werden. 

Die im Entwurf vorliegende Novelle verfolgt 
daher in erster Linie den Zweck, den Religions
unterricht auf alle berufsbildenden Schulen aus
zudehnen. Darüber hinaus soll die Stellung der 
reLigiösen übung1en geklärt und die strittige 
Frage der Anbringung des Kreuzes in den 
Klassenräumen entschieden werden. Aus ver
fassungsrechtlichen Grlinden ist fern~r die 
Einbeziehung des Inhaltes einiger bisher in 
Durch(ührungserlässen enthahenen Regelungen 
erforderlich. 

Bezüglich des katholischen Religionsunter
richtes ergibt sich die Notwendigkeit der No
vellierung des Religionsunterrichtsgesetzes vor 
allem auch im Hinblick aufdve mit dem Heiligen 
StUhl in Verhandlung stehenden konkordatären 
Regelungen auf dem Sektor des Schulwesens. 

Der Entwurf enthäh fünf Artikel, von denen 
der Artikel I den eigentlichen Novellentext, die 
Al'tikel II bis V die übergangs- und Schluß
bestimmungen umfassen. 

Im einzelnen wird zu den Bestimmungen des 
Entwurfes bemerkt: 

Zu Artikel I: 

Wie bereits eingangs erwähnt wurde, enthält 
dieser Artikel die Neufassung verschiedener B·e
stimmungen des Religionsunterrichtsgesetzes. Im 
Hinblick darauf, daß die im Entwurf vorliegende 
Bundesverfassungsnovelle die Kompetenzvertei
lung auf dem Gebiete des land- und forstwirt
schaftlichen SchU'l.wesens einem gesonderten 
Bundesverfassungsgesetz vorbehält (Artikel 14 
Abs. 10 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung der genannten Novelle), beschränkt sich 
de.r Entwurf auf das klassische Schu1.wesen, das 
dem Bundesministerium für Unterricht unter
steht. Bezüglich der land- und forstwirtschaft
lichen Schulen bleibt vorläufig weiterhin das zwi
schen Bund und Ländern paktierte Religions
unterrichtsgesetz 1949 in der Fassung von 1957 
aufrecht. 

Zu Punkt 1 (§ 1 Abs.l): 

Durch die vorgesehene Neufassung des § 1 
Abs. 1 des Re1igionsunterrichtsgesetzes wird der 
Religionsunterricht als Pflichtgegenstand auf alle 
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen 
(ausgenommen die land- und forstwirtschaftlichen 
Schulen) und auf die durch das im Entwurf vor
liegende Schulorganisationsgesetz neu zu schaf
fenden Typen ausgedehnt. 
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Die in den lit. abis f verwendeten Schulart
bez.eichnungen stimmen bereits mit jenen des 
Schulorganisacionsgesetzes, überein. Unter allge-

'mein bildenden höheren 'Schulen sind dabei die 
bisherigen Mittelschulen, unter berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen die bisherigen 
berufsbildenden mittleren Schulen und unter 
Anstalten .der Lehrer- und Erzieherbildung die 
bisher ebenfalls unter den Begriff der mittleren 
Lehranstalten subsumierten Bildungsanstalten für 
Lehrer, Erzieher und Kindergärtnerinnen ,zu 
verstehen. 

In übereinstimmung mit den Bestimmungen 
des Entwurfes dnes Schulo~ganisationsgesetzes 
über den L'ehrplan der Pädagogischen Akademien 
sieht der vorliegende Entwurf vor, daß an den 
Pädagogischen Akademien an die Stelle des 
Religionsunterrichtes der Pflichtgegenstand "Re
lig'ionspädagogik" tritt. Dabei' finden auf diesen 
Gegenstand alle Bestimmungen des Religions
unnerrichtsgesetzes in gleicher Weis'e Anwendung, 
wie dies bezüglich des Religionsunterrichtes der 
Fall ist. 

Hinsichtlich des Religionsunterrichtes an den 
gewerblichen und kaufmännischen Berufsschulen, 
in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg ist 
zu erwähnen, daß dieser schon hisher dort als 
Pflichtgegenstand geführt wurde, welcher Rechts
zustand weiterhin beibehalten werden soll; in 
den übrigen Bundesländern wird der Religions
unterridJ.t an den gewerblichen und kaufmän
nischen Berufsschulen gemäß der Novellenfassung 
des § 1 Abs. 3 lediglich Freigegenstand sein. 
Diese unterschiedlich,e Regelung findet ihre Be
gründung in dem übergang von einer div-ergie
renden Praxis in den einzelnen Bunde~ländern zu 
einer klaren gesetzlich'en Regelung und ist, soweit 
es sich um den ka,iholischen Religionsunterricht 
handelt, auf Grund der BeStimmungen des 
Konkordatsentwurfes erforderlich, wonach ein im 
Zeitpunkte des Inkrafttretens ,des Konkordaltes 
bestehender Zustand, soweit er über die Führumg 
des Religionsunterrichtes als Freigegenstand 
hinausgeht, unberührt hleibt. 

Zu Punkt -' (§ 2 Abs.1): , 

Im Hinblick auf die Neufassung der <las Schul
wesen betreffenden Bestimmungen der Bundes
verfassung durch die im Entwurf vorliegende 
Bundesverfassungmovell'e ist eine Novellierung 
des 2. Satzes des § 2 Abs. 1 erforderlich. Im 
Artikel 81 ades Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung der genannten Novelle, welcher 
inha.Jtlich dem derzeitigen Artikel 102 ades 
Bundes-V<erfa.ssungsgesetzes entspricht, ist im 
Hinblick auf ,den hundesstaatlichen Aufbau 
österreichs ein "oberstes Leitungs- und Aufsichts
recht" des Bundes auf dem Gebiete des gesamten 
Schulwesens nicht mehr vorgesehen. Daher 
erscheint auch eine weitere Berufung auf diese 
Verfassungsbestimmung im' Text des Religions
unterrichtsgesetl!es nicht mehr sinnvolL 

Zu Punkt 4 (§ 2 'Abs.2): 

, Bei dieser Bestimmung handelt es sich ohne 
inhaltliche Anderung um eine textliche Richtig
stellung, Wenn es derzeit heißt, daß die Lehr
plän,e für den Religionsunterricht von den 
kirchlichen: (religionsgesellschaftlichen) Behörden 
festgesetzt werden, so ist dies insofern ungenau, 
als zum Lehrplan jeder Schuhrt einerseits die 
Festlegung des Lehrstoffes und seine Auf teilung 
auf die. einzelnen Schulstufen, andererseits die 
Festsetzung der Wochenstundenanzahl der 
einzelnen Gegenstände gehören, Die Wochen
stundenanzahl wird aber im Rahmen der Lehr
pläne für alle übrigen Unterrichtsgegenstände, und 
für alle Schul'arten ~chon 'bisher und auf Grund 
der Bestimmungen des Entwurfes eines Schul
organisationsgesetzes auch in Hinkunft durch 
staatliche Vorschriften festgesetzt, so daß inder 
Bestimmung des § 2 Abs, 2 des Religions
unte,rrichts&esetzes unter dem Begriff "Lehrpläne 
für den Religionsunterrioht" wie ,seit jeher nur 
der von den kirchlichen Behörden festzusetzende 
Lehrst0ff und seine Auf teilung auf die einzelnen 
Schulstufen der verschiedenen Schularten ver
standen werden ka'nn, was m:mmehr im Gesetz 
klar zum Ausdruck kommen soll, 

Gleichzeitig wird vorgesehen, .daß .die g,esetz-
Zu Punkt 2 (§ i Abs.3): lichanerkannten Kirchen und Religionsgesell-

I d ' B' , d d' b ' 'd schaften vor der Festsetzung der Wochenstllnden-
n leser estlmmung wir le erelts m en I " I' , 'ch h"', d 

E I" P k 1 "h R I anzahl {ur ,den &e IglOnsuntern t zu oren sm , 'r auterungen zu un t erwa nte ege ung , 
getroffen, daß der Religionsunterricht an den Zu Punkt 5 (§ 2 Abs.3): 
öffentlichen und den mit dem öffentlichkeits
recht ausgestatteten gewerbIichen und kauf~ 
männischen Berufsschulen in den Bundesländern 
außer Tirol und Vorarlberg als Freigegenstand, 
und zwar ohne Vermerk im Zeugnis, zu führen 
ist. Ini Sinne der in den Erläuterungen zu 
Punkt 1 ebenfalls hereitscrwänflten Konkordats

Da die Fesdegung des Lehrstoffes für Religions
unterricht gemäß § 2 Abs. 2 den Kirchen und 
Religionsgesellschaften vorbehahen ist, ist das 
staatliche Interesse ,durch de.n Inhalt der Re
ligionsbücher nur insoweit berührt, als die staats
bür:gerlicheErziehung nicht beeinträchtigt wird. 

bestimmungen ,enthält die im R,ede ,stehende Be- Zu 'Punkt 6 (§§ 2 a und 2 b)~ 
stimmung eine 'salvatorische Klausel hinsichtlich 
eines darüber hinausgehernden Zustandes, in den Zu§ 2 a: 
einzelnen Bundesländern oder an einzelnen Dj'e rechtliche Stelhmg der religiöse~ übungen, 
Schulen. worunter die für Schüler :best,immten religiösen 
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Hand'lung,en zu verstehen sind, hat in 4en letzten 
40 Jahren eine wechselvolle Entwicklung er
fahren.Bis zum Jahre 1919 war die Teilnahme 
an den religiösen übungen in den Schul
vorschrifren verbindlich v:orgeschrieben, im Jahre 
1919 wurde die TeilnahmeverpflichtJ.llllg auf
gehoben, im Jahre 1933 wieder eingef.iihrt, im 
Jahre 1938 wiederum aufgehoben und im Jahrre 
1945 wurde .die Unverbindl.ichkeitder Teilnahme 
neuerlich festg.estellt. Dieser Zustand besteht 
derzeit unv·erändert weiter, zumal das Religions
unterrichtsgesetz 1949' in 'dieser Frage keine 
Regelumg enthält. Im Interesse einer dem Ar
tikel 18 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
Rechnung tragenden klar,en Rechtsgestaltung 
erscheint es geboten, den bestehenden Zustand 
gesetzlich, festzulegen. Gleichzeitig soll durch die 
vorgesehene Formulirerung der Begriff dter 
religiösen übungen im Sinne der bisherigen 
Praxis . aufgegliedert werden in schulbezogene 
Gottesdiemste (Schüler:gottesdienste) und für 
SchüLer bestimmte gemeinsame religiöse übungen, 
wie etwa den österlichen Sakramentenempfang. 

Hiebei wird im' Abs. 2 vorgesehen, da·ß den 
Schülern drie Teilnahme .an solchen religiösen 
übungen im bisher üblichen Ausmaß zu .ermög
lichen ist. 

Zu §2 b~ 

Durch diese Bestimmung wird angeordnet, daß 
in allen Klassenräumen v.on Sehulen, an denen 
der Re'ligionsu~terriCht Pflichtgegenstand ist 
(§ 1 Abs. 1) und an denen die Mehrzahl der 
Schüler einem christlichen Religionsbekermtnis 
angehört, ein Kreuz anzubringen ist. 

Durch Abs. 2 wird diese Bestimmung hin
sichtlich der Volks-, Haupt- und Sonderschulen, 
der polytechnischen Lehrgänge und der Berufs

. schulen zur Grundsatzbestimmung erklärt, weil 
es SIch 1;lm eine Angel'egenheit handelt, die dem 
Kompetenztatbestand der Schulerhaltung zu
gehört und diese gemäß Artikel 14 Abs. 3 1it . .b 
des Bundes~Verfassungsgesetzes in der F.assung 
der im Entwurf vorliegenden Bundesverfassungs
novelle lediglich hinsichtlich der Grundsatz
gesetzgebung Bundessache ist, während die Aus
führungsgesetzgebung und die Vollziehung den 
Ländern zukommt. 

Zu Punkt 7 (§ 3 Abs.'l): 

Die Einfüg,ung der Worte "oder Freig·egen
stand" ist rechtstechni'Sch im Hinblick darauf 
erforderlich, daß ·durch Punkt 2 der vorliegenden 
Novelle (§ 1 Abs. 3) hinsichtlich der Berufs
schu1en die Einführung des Religionsunterrichtes 
als Freigegenstand vorgesehen ist, während der 
bisherige Gesetzestext den Religionsunterricht 
nur in der Form eines Pflichtgegenstandes kannte. 

Zu Punkt 8 (§ 3 Abs. I lit. a): 

5 

votIiegenden !ßundesverf.assungsnoveBe außer 
Kraft gesetzt wird, weil sein Inhalt in die in der 
BundesverfassungsnoveHe ,.eritha:Itenen Regelun
gen übernommen wird, ist aus rechtstechnischen 
Gründen die Heseitigung der Zitierung des. 
Lehrerdienstrechts-K0ml'etenzgesetzes aus ·dem 
Text des Religionsunterrichtsges.etzes ·erforder
lich. 

Zu Punkt 9 und 10 (§3 Abs . .3 und 4): 

§ 3 Abs. 3 des Re1igionsunterrichtsgesetzes in 
der gegenwärtigen' Fassung enthält eine knappe 
Regelung für den Fall, daß die Schüler von 
mehreren Klassen, die einer ,religiösen Minder
heit angehören, z.u Religionsunte·rrichtsg·ruppen 
zusammengezogen werden. Für die Praxis ist 
diese -gegenwärtige gesetzliche Bestimmung 
jedoch' nicht ausrei.ch·end, weshalb im. Durch
führungswege zusä tzEche Vorschriften getroffen 
w'urden, die im Hinblick auf Artikel 18 des 
Bundes~ Verfassungsgesetzes hiemit ihre gesetz
li·che Regelung finden sotlen. Aus diesem Grunde 
enthält die vorliegende Novelle eine Neufassung 
der einschlägigen Bestimmungen, die mit der 
gegenwärtigen Regelung lÜbereinst,immt; diese 
Neufassung wird jedoch aus systematischen 
Gründen an anderer Stelle dem Gesetz einge
fügt (vgl. Punkt 12 der vorliegenden Noville, 
§ 7 a). . 

An die Stelle ,des derzeitigen § 3 Abs. 3 kann 
daher di·e Bestimmung ,des § 3 Abs. 4 gesetzt 
werden, die;edoch- auch im Hinblick -auf den 
Inhalt ·des mit dem Heiligen Stuhl in Verhand
lung . scehend,en :Konkor-dates - eine präzisere 
Neufassungerhält. 

Zu Punkt 11 (§ 6 Abs . .2 und J): 

§ 6 Abs. 2 in der derzeitigen Fassung bezieht 
sich in gleicher Weise, wie dies hinsichtlich des 
§ 3 Abs. 3 in ,den ErIäuterungen zu Punkt 9 
erwähnt w0Tden ist, auf den Religionsunterricht 
in Religionsunterrichtsgruppen. Im Hinblick auf 
die z·usammenfassende Regelung der damit zu
sammenhäng:enden Fragen in einem neuen ,§ 7 a 
(v;gl. Punkt 12 der vorliegenden Novelle), kann 
§ 6 Abs. :2 entfallen; aus gesetzestechnischen 
Gründen wird v.orgesehen, daß der bisherige 
Abs. 3 an seine Stelle tritt. 

Zu Punkt 12 (§§ 7 a und 7 b): 

Zu § 7 a: 

Wie bereits in den ErHiuterungen zu den 
Punkten 9, 10 und 11 der vorliegenden Novelle 
erwähnt worden ist, enthält die Neufassung des 
§ 7 adie notwendigen gesetz1ichen Regelungen 
für den Religionsunterricht von Schülern, deren 
Bekenntnis weniger als die Hälfte der Schüler 
einer Klasse angehören. Die hier getroffene Rege
lung stimmt, wie ebenfalls bereits erwähnt 

Da 
1948 

das Lehrerdienstrechts-Kompetenzgesetz I wurde, mit dem ,Inhalt des § 3 Abs. 3 und des 
mit ,dem Inkr:aft~retender im Entwurf I § 6 Albs. 2 d'esReligionsunterrichts-gesetzes in der 
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gegenwärtigen Fa5sung sowie der vom Bu,ndes- tikel 15 Abs. 6 des Bundes-Verfassungsgesetzes, 
ministerium für Unterricht ertassenen Durch- gegebenen' Rahmen. 
fi.lhrungsbestimmunge~ überein. 

Zu § 7 b: 

Während sich die Bestimmungen der §§ 1 und 
2 des Religionsunterrichtsgesetzes sowohl auf 
öffentliche wie auch auf private mit dem öff·ent
lichkeitsTecht ausgestattete Schulen beziehen, be
stimmt §' 4 Abs. 2 des Religionsunterrichts
gesetzes nur hinsichtlich der von den Gebiets
körperschaften angestellten Religionslehrer an 
öffentlichen Schulen, daß für die Anstellung die 
kirchliche (religionsgesellschaftliche) Befähigung 
und Ermächtigung zur Erteilung des Religions
unterrichtes Voraussetzung ist. Eine derartige 
Bestimmung ist aber auch bezüglich der Reli
gionslehrer an Privatschulen erforderlich. Die 
dem Abs. 1 der vorliegenden Entwurfsbestim
mung entsprechende Regelung macht eine Er
gänzung in' der Richtung notwendig, daß die Be
stimmungen des § 4 Abs. 4 und 5 über die Auf
lösung des Dienstverhältnisses auch für solche 
Schulen und Religionslehrer für anwendbar er
klärt werden (Abs. 2). 

Zu Punkt 13 (§ 7 c): 

Gemäß Punkt 12 erster Satzteil der vorliegcl,1-
den Novelle erhält der derzeitige § 7 a die Be
zeichnung § 7 c, weil zwischen § 7 und dem 
bisherigen Wortlaut des § 7 a zwei neue Para
graphen eingefügt werden. Der Text des bis., 
herigen § 7 a bleibt bis auf die rechtstechnische 
Änderung, daß die Religionsinspektoren aus 
terminologischen Gründen nunmehr "Fach" 
inspektoren für den Religionsunterricht" ge
q.anbt werden, unberührt. 

Zu Artikel II: 

Das im Entwurf vorliegende Schulorganisa
tionsgesetz sieht keine hauswirtschaftlichen Be
rufsschulen mehr vor. Das gleichfalls im Entwurf 
vorliegende Schulpflichtgesetz bestimmt, daß im 
Lande Vorarlberg eine haus wirtschaftliche Be
rufsschulpflicht nur mehr bis zur Einführung 4er 
neunjährigen Schulpflicht bestehen wird und die 
diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen mit 
diesem Zeitpunkte außer Kraft treten. 

Es erscheint daher zweckmäßig, die Regelung 
über den Religionsunterricht an hauswirtschaft
lichen Berufs~chulen nicht in die Neufassung des 
Religionsunterrichtsgesetzes, wie sie sich aus Ar
tikel I ergibt, aufzunehmen, sondern als über
gangsbestimmung in einem gesonderten Artikel 
der Novelle zu regeln. 

Zu Artikel III: 

Diese' Bestimmung enthält die Regelung über 
das Inkrafttreten des Gesetzes. Die im Abs. 2 
vorgesehene Frist für die Ausführungsgesetz
gehung der Länder hält $ich in dem durch Are 

Zu Artikel IV: 

De·r Wegfall der paktierten Gesetzgebung im 
Sinne des § 42 Verfassungs-übergangsgesetz 1920 
durch das Inkrafttreten einer dem Entwurf einer 
Bundesverfassungsnovelle entsprechenden ver
fassungsgesetzlichen Regelung soll im Interesse 
der Stabilität rechtspolitisch dadurch ausgeglichen 
werden, daß die Bestimmungen des Religions
unterrichtsgesetzesin Hinkunft nur mit quali
fizierter Mehrheit geändert werden können. 
Diesem Zweck entspricht Artikel IV des vor
liegenden Entwurfes, nach welchem durch Ver
fassungs bestimmung festgesetzt wird, daß das 
Religionsunterrichtsgesetz in der Fassung von 
195} und in der Fassung des Artikels I der No
velle nur in Anwesenheit von mindestens der 
Hälfte der Mitglieder und mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen er
gänzt, abgeändert oder aufgehoben werden kann. 
Dadurch wird das Rcligionsunterrichtsgesetz mit 
den Sicherheiten der gemäß Artikel 44 Abs. 1 
des Bundes-Verfassungsgesetzes für die Beschluß
fassung über Verfassungsgesetze vorgesehenen 
Stimmerforde,rnisse ausgestattet, ohne selbst Ver
fassungs gesetz zu werden. Diese Regelung ver~ 
bindet mit dem Vorteil einer Stabilisierung der 
in Rede stehenden gesetzlichen Bestimmungen 
denjenigen, die Qualität eines Verfassungsgesetzes 
den eigentlichen Grundgesetzen des Staates vor
zubehalten und sie nicht auf eine Regelung zu 
übertragen, die dem materiellen Verwaltungs
recht angehört. Dies kann umso eher ges.chehen, 
als die' Grundzüge des Religionsunterrichts
gesetzes in der Fassung des vorliegenden Ent
w,urfes hinsichtlich der katholischen Kirche mit 
dem Inhalt des in Verhandlung stehenden Kon-' 
kordates übereinstimmen und daher, soweit sie 
die katholische Kirche betreffen, nach Abschluß 
des Konkordates auch völkerrechtlichen SchutZ. 
genießen. 

Zu Artikel V: 

Diese Bestimmung enthält die Vollzugsklausel. 
Dabei wird auch bestimmt, welche Behörde zur 
Wahrnehmung der' dem ~und gemäß Artikel 14 
A bs. 8 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung ,des Entwurfes einer Bundesverfassungs-" 
novelle zukommenden Rechte berufen ist. Die 
zitierte' Verfassungsbestimmung sieht nämlich 
vor, daß dem Bund in jenen Angelegenheiten, 
die in Vollziehung Laridessache sind, das Recht 
der Mängelrüge zusteht. Da nun der vorliegende 
Eili:wurf im § 2 b des Religionsunterrichts
gesetzes auch eine Grundsatzbestimmung enthält, 
ist es notwendig, die Zuständigkeit zur. Wahr
nehmung der Rechte des Bundes im Hinblick auf 
die Vollziehung der Länder gemäß den zu § 2 b 
e,rlassenen Ausführungsgesetzen zu regeln. 
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Beiblatt zu den Erläuternden Bemerkungen zur 
Religionsunterrichtsgesetz-Novelle 1962. 

7 

Mit diesem Bundesgesetz ist durch die Aus- I und Vorarlberg handelt, wo er bereits bisher 
dehnung des Religionsunterrichtes als Pflicht- Pflichtgegenstand war) ab 1. September 1962 
gegenstand auf die berufsbildenden mittleren ein zusätzlicher jährlicher Lehrerpersonalaufwand 
und höheren Schulen und als Freigegenstand auf von S 16,000.000 verbunden. 
die Berufsschulen (soweit es sich nicht um Tirol I 
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